
An die CRONBANK Aktiengesellschaft, Dreieich

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der CRONBANK Aktiengesell-
schaft, Dreieich, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der CRONBANK Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
 gewonnenen Erkenntnisse

  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
 wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und  Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2022 und

  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
 wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zu künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
 Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Ab-
schlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 
 „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
 „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-
men unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen 
sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. F) 
EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen 
nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
 ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
 Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung 
des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-
verhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am 
 bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für 
das  Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 waren. 
 Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 
 Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein 
 gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Aus unserer Sicht war folgender Sachverhalt am bedeutsamsten 
in unserer Prüfung:

Risikovorsorge im Kundenkreditgeschäft
Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssach-
verhalts haben wir wie folgt strukturiert:

1. Sachverhalt und Problemstellung
2. Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
3. Verweis auf weitergehende Informationen
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Nachfolgend stellen wir den besonders wichtigen Prüfungssach-
verhalt dar:

Risikovorsorge im Kundenkreditgeschäft
1. Sachverhalt und Problemstellung
Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanz-
posten „Forderungen an Kunden“ Kreditforderungen in Höhe von 
1.014,7 Mio. Euro (84,4 Prozent der Bilanzsumme) ausgewiesen. 
Für das Kreditportfolios, besteht zum 31. Dezember 2022 eine 
bilanzielle Risikovorsorge bestehend aus Einzel- und Pauschal-
wertberichtigungen. Die Bemessung der Risikovorsorge im 
Kunden kreditgeschäft wird insbesondere durch die Struktur und 
Qualität der Kreditportfolien, gesamtwirtschaftliche Einfluss-
faktoren und die Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter hin-
sichtlich zukünftiger Kreditausfälle auch vor dem Hintergrund der 
 erwarteten Auswirkungen der makroökonomischen Entwicklun-
gen auf das Kundenkreditgeschäft bestimmt. Die Höhe der Ein-
zelwertberichtigungen bei den Kundenforderungen entspricht der 
Differenz zwischen dem noch ausstehenden Kreditbetrag und 
dem niedrigeren Wert, der ihm am Abschlussstichtag beizulegen 
ist. Bestehende Sicherheiten werden berücksichtigt. Pauschal-
wertberichtigungen werden für vorhersehbare, aber noch nicht 
bei einzelnen Kreditnehmern konkretisierte Adressenausfallrisi-
ken im Kreditgeschäft von Kreditinstituten im Berichtsjahr erst-
malig nach den Grundsätzen des IDW RS BFA 7 gebildet. Dazu 
wird für nicht einzelwertberichtigte Kredite eine Pauschalwertbe-
richtigung in Höhe des erwarteten Verlusts für einen Betrach-
tungszeitraum von zwölf Monaten gebildet. Die Wertberichtigun-
gen im Kundenkreditgeschäft sind zum einen betragsmäßig für 
die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft von hoher 
 Bedeutung und zum anderen mit erheblichen Ermessenspiel-
räumen der gesetzlichen Vertreter verbunden. Darüber hinaus 
 haben die angewandten, mit wesentlichen Unsicherheiten behaf-
teten Bewertungsparameter einen bedeutsamen Einfluss auf die 
Bildung bzw. die Höhe gegebenenfalls erforderlicher Wertberich-
tigungen. Vor diesem Hintergrund war dieser Sachverhalt im 
 Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

2. Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir zunächst die Ausgestal-
tung des relevanten internen Kontrollsystems der Gesellschaft 
beurteilt und darauf aufbauend die Funktionsfähigkeit der 
 Kontrollen getestet. Dabei haben wir die Geschäftsorganisation, 
die IT-Systeme und die relevanten Bewertungsmodelle 

 berücksichtigt. Darüber hinaus haben wir die Bewertung der 
Kunden forderungen einschließlich der Angemessenheit ge-
schätzter Werte auf der Basis von Stichproben von Krediten-
gagements beurteilt. Dabei haben wir unter anderem die vorlie-
genden Unterlagen der Gesellschaft bezüglich der wirtschaftlichen 
Verhältnisse sowie der Werthaltigkeit der entsprechenden Sicher-
heiten gewürdigt. Bei Objektsicherheiten, für die uns die Gesell-
schaft Wertgutachten vorgelegt hat, haben wir uns ein Verständ-
nis über die  zugrunde liegenden Ausgangsdaten, die angewandten 
Bewertungsparameter und getroffenen Annahmen verschafft, 
diese kritisch gewürdigt und beurteilt, ob sie innerhalb einer 
vertret baren Bandbreite liegen. Ferner haben wir zur Beurteilung 
der  vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigung die 
von der Gesellschaft angewandten Berechnungsmethoden sowie 
die zugrunde liegenden Annahmen und Parameter gewürdigt. 
Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen konn-
ten wir uns insgesamt von der Vertretbarkeit der bei der Überprü-
fung der Werthaltigkeit des Kreditportfolios von den gesetzlichen 
Vertretern getroffenen Annahmen sowie der Angemessenheit 
und Wirksamkeit der implementierten Kontrollen der Gesellschaft 
überzeugen.

3. Verweis auf weitergehende Informationen
Die Angaben der Gesellschaft zur Risikovorsorge im Kunden-
kredit geschäft sind auf Seite 1 des Anhangs enthalten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
 dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
 Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
 Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesent lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
 können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
 Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
 getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
 beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
 Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
 jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge- 
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.
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  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungs nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
 besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesent liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
 machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
 unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
 können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
 Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
 sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäfts vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
 Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
 Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahres abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü- 
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
 Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich 
 etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
 unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsan-
forderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
 Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünfti-
gerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere 
Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutz-
maßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sach-
verhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktu-
ellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben 
diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, 
 Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche 
 Angabe des Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE 
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU- APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 21. März 2022 als 
Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 18. November 2022 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats beauftragt. Wir sind ununter-
brochen seit dem Geschäftsjahr 2003 als Abschlussprüfer der 
CRONBANK Aktiengesellschaft, Dreieich, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthalte-
nen Prüfungsurteile mit dem „zusätzlichen Bericht an den 
 Prüfungsausschuss“ nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist 
 Susanne Beurschgens.

Frankfurt am Main, den 6. März 2023 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Peter Kleinschmidt, Wirtschaftsprüfer

ppa.  Susanne Beurschgens, Wirtschaftsprüferin
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